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Neues von der franzdsischen Armee.

- Es gibt gegenwirtig viel Neues zu berichten,
von der deutschen, wie von der franzosischen
Armee. Auf beiden Seiten wird unausgesetat
geriistet und die Entwickelung der nationalen
Wehbrkraft bis auf’s Ausserste getrieben. Augen-
scheinlich stehen entscheidende Ereiguisse bevor.
Wenn auch momentan noch kein Krieg ,in Sicht“
ist, so bereitet man sich von allen Seiten derartig
darauf vor, dass man schon in der nichsten
Stunde nach der Kriegserklarung mit betracht-
lichen Massen den Wert dieser Vorbereitungen
wird prifen konnen. '

Die Generalitit.

Deutscherseits sind die Oberfeldherren
der einzelnen Armeen designiert und deren Stibe
formiert, so dass sie sofort in Thatigkeit treten
kdnnen.

In Frankreich ist man noch nicht so
weit und glaubt mit Recht in diesem Umstande
eine Gefahr fir den ersten emergischen Anfang
der Operationen zu sehen. Thr soll nun vorge-
beugt werden.

Der vom Kriegsminister, dem General Lozil-
lon, der Kammer vorgelegte Gesetzentwurf dber
die Cadres und die Generalitit der Armee be-
schiftigt sich auch mit der Schaffung eines neuen
Grades, des Grades eines ,Armee-Generals®
(gbnéral d’armée) und der Bildung der korrespon-
dierenden Armee-Stibe (états-majors d’armée).
~— Es haben sich indess Stimmen gegen die
Kreierung eines solchen Grades erhoben.

Die deutsche Macht ist in zwei Gruppen ge-
teilt, um nach zwei Seiten Front zu machen.

Unter dem Kaiser werden drei, aus der Garde,
dem 3., 4., 7., 8., 11., 14., 15., 16. preussischen
Armeekorps, dem 13. wiirttembergischen Armee-
korps und dem 2. bayerischen Armeekorps ge-
bildete Armeen gegen Frankreich operieren,
wibrend unter dem Konige von Sachsen zwei aus
dem 1., 2., 5., 6., 12. und 17. preussischen Korps
und sdchsischen Armeekorps gegen Russland
Front machen sollen. Eine aus dem 9. und 10.
preussischen Armeekorps gebildete Reserve wiirde
je nach Bedirfnis zur Unterstitzung der einen
oder andern Gruppe verwandt.

Diese Formationen sind auf dem Papiere ge-
macht, sagen die Gegner des Lozillon’schen Pro-
jektes, die bezeichneten Offiziere wissen genau,
welche Funktionen ihrer harren, wenn die Mo-
bilmachungsordre erlassen ist. Diese gewiss vor-
treffliche und die grossten Dienste leistende Ein-
richtung ist aber weit entfornt von einer per-
manenten Organisation der Armee-Stibe, so wie
sie der Kriegsminister projektiert. Eine derar-
tige Organisation in Friedenszeiten konnte in der
franzosischen Generalitit — wo der allerhdchste
Kriegsherr und sein unantastbarer Wille fehlt —
nur Unheil anrichten. Es wirden zwischen den
Armee-Kommandanten und den General-Inspek-
teuren der Armee endlose und unvermeidliche
Eifersiichteleien entstehen, welchen der in seiner
Stellung so wenig befestigte Kriegsminister durch
seine Autoritit keinen Einhalt wiirde gebieten
konnen. Jeder Armee-Kommandant wiirde sich

-vor den tibrigen auszeichnen wollen, und statt

einer einheitlich gefiihrten Armee, die fiir den
Erfolg so unumginglich ndtig ist, wiirde man
mehrere Armeen haben, und die Homogenitat
des Ganzen ginge zweifellos verloren.



Die franzésischen Verhéltnisse liegen eben
anders, als die der deutschen Armee, welche nur
- einen Willen, den des obersten Kriegsherrn,
kennt und deren Homogenitit nie in Gefahr
kommen kann. In der franzdsischen Armee wird
sie nur durch die vom Kriegsminister delegierten
Armee-Inspekteure erhalten, welche fiir die gleich-
missige Aushildung der Armee und fir die Aus-
arbeitung der detailliertesten Vorkehrungen zur
Landes-Verteidigung zu sorgen haben.

Wenn somit die Kreierung von Armee-Kom-
mandanten und deren Stibe auf Widerstand
stosst, so ist man auf anderer Seite der Schaf-
fung eines neuen Grades in der Militar-Hierarchie
nicht abgeneigt. , '

Bislang kennt die franzdsische Armee nur
Divisions-Generile, die mit der Fihrung der
Armeekorps beauftragt werden; man wiinscht
nun Armeekorps-Kommandanten (général de corps
d’armée), wie in den ibrigen europdischen Ar-
meen, an der Spitze eines vollstindig formierten
Korps zu haben.

Ein solches Korps ist die Einheit fiir die Bil-
dung der Armee und mehrere dieser Korps kénnen
als Armee sofort zusammen operieren, ohne dass
es der vorherigen, permanenten Aufstellung von
Armee-Kommandanten und ihrer Stibe bediirfte.

Die Opposition, welche man gegen die Schaf-
fung von Armee-Kommandanten im Heere der
Republik macht, hat selbstverstindlich auch
einén leicht verstindlichen politischen Grund,
auf welchen wir hier nicht ndher eingehen
wollen. Man will, in Friedenszeiten, wohl die
Funktionen eines Armee-Generals erfillt sehen,
man will dem Betreffenden aber deswegen keinen
hohern Grad zugestehen — et pour cause!

Ein anderer, die Generalitdt betreffender Ge-
genstand ist die seiner Zeit vom damaligen
Kriegsminister de Freycinet projektierte Ver-
schiebung der Altersgrenze, um die Cadres auf-
zufrischen.

Es haben im Jahre 1893 19 Divisionsgenerile
und 18 Brigadegeneriile die Altersgrenze erreicht
und schaffen somit 37 Vacanzen im Generalstab
der Armee. Hitte indess de Freycinet, wie es
seine Absicht war, sein Projekt, in allen Graden
die Altersgrenze herabzusetzen, speziell fiir die
_ Divisionire um 1 Jahr, der Kammer vorge-
legt und von ihr genehmigen lassen, so wiren
in diesem Jahre picht weniger als 33 Brigadiere
zu Divisiondren beférdert worden. Aber -auch
unter den obwaltenden Verhaltnissen ist das
Avancement in der Generalitit und in den hohern
Offiziersstellen in diesem Jahre ein ganz ausser-
gewohnliches.

Im neuen Gesetzentwurf von Lozillon ist die
Altersgrenze wie folgt bestimmt: Die zu schaf-
fenden Armee-Generile treten erst mit dem 66.
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Jahre in die Reserve-Cadres. Andrerseits wird
der Dienstaustritt der Divisionsgenerile nach
vollendetem 64. (friher 65.) Jahre festgesetzt.

Fir die tibrigen Grade bleibt die jetzige Alters-

grenze bestehen; fiir den Brigadegeneral im 62,
Jahr, fiir den Oberst im 60. Jahr, fir den Oberst-
licatenant im 58. Jahr und fiir den Bataillons-
und Eskadronschef im 56. Jahr,

Das neue Cadres-Gesetz.

Ein neues Cadres-Gesetz, welches grosse Sen-
sation im Lande erregt hat, ist der Kammer
zur Annahme vorgelegt. Es ist wohl motiviert.
Selbstverstandlich sind die Motive, wie ja auch
die des neuen Militir-Gesetzes Deutschlands, rein
defensiver Natur. — Es handelt sich in der
That nicht, wie bei dem deutschen Projekt, da-
rum, Mannschaften, die bislang nur zu kurzen
Dienstperioden einberufen waren, auf lingere Zeit
zur Fahne zu rufen, sondern die bestehenden
Reserve-Formationen solider zu gestalten, ihnen
festeren, inneren Halt zu geben und Einheiten,
die von dem Truppenteil, von dem sie abhdngen,
getrennt sind, unter ein Lokal- Kommando zu
stellen.

So, um ein Beispiel aus der Nizzaer Garnison
zu nehmen, gehdren die den Alpen-Jager-Batail-
lonen zugeteilten Batterien zu den in Nimes,
Valence und Grenoble stationierten Artillerie-
Regimentern. Aus diesem Verhiltnis ergeben
gsich fir die Administration sowohl, wie fiir das
Kommando, zahlreiche Schwierigkeiten, die oft
zu unangenehmen Friktionen fihren missen, da
die Bergbatterien eine eigene Bewaffnung und
Bespannung haben und unter die Befehle der
Gruppen-Chefs der alpinen Truppen gestellt sind.
Die Errichtung von Regimentern der Berg-Ar-
tillerie wiirde diesem unnatirlichen Zustande ein
Ende machen.

Ahnliche Verh#ltnisse finden in Algier statt,
wo die Division vom Armee-Korps weit unab-
héngiger ist, als in Frankreich, und ein kleines
Armee-Korps fiir sich bildet. Die detachierten
Batterien formieren dort Korps, welche die —
jedenfalls provisorische — Bezeichnung , Grup-
pen* fiihren. '

Im Genie-Korps sollen Genie-Bataillone er-
richtet werden. Man wird, zunichst in Algier
und Tunis, Detachements von Genie-Truppen zu
Bataillonen vereinigen.

Der Hauptpunkt der Vorlage liegt in der So-
lidierung der Reserve-Regimenter durch Cadres
der aktiven Regimenter; dadurch erhalt die Ter-
ritorial-Armee die diensterfahrenen Offiziere,
welche sie bislang zum grossen Nachteil ihrer In-
struktion und Widerstandskraft entbehren musste.
Der Kriegsminister hat Recht, wenn er auf die
aus dieser Situation, sollte sie noch lange an-
dauern, resultierenden Gefahren hinweist.



Details des Gesetzes.

Die neuen Truppenkdrper, deren Bildung das
Gesetz vorsieht, erhalten zum grossten Teil eine
Zusammensetzung mit Bezug auf die Dienste,
die man von ihnen verlangt. Ausgenommen sind
2 Jigerbataillone, welche wie die alten
Jagerbataillone zu 6 Kompagnien formiert wer-
den. Die Halfte dieser Jagerbataillone, 16 von
32, konnen von Oberstlieutenants kommandiert
werden, wihrend augenblicklich nur die Kom-
mandanten von 5 Jigerbataillonen diesen Grad
innehaben. 14 Jagerbataillone sind speciell mit
der Verteidigung der Alpengrenze Frankreichs
betraut, und werden dann officiell den Titel
oAlpenbataillone* fithren. Vielleicht wird
man ihnen auch eigene Nummern geben, denn
ihre Ausbildung ist doch eine ganz andere, als
die der iibrigen Jagerbataillone.

Die Zuavenregimenter sollen statt einer,
zwei Depotkompagnien erhalten.

Die ,Turcos® — tirailleurs algiriens —
werden die Bezeichnung ,tirailleurs d’A-
frique “ erhalten, weil sie sich nunmehr auch
aus Tunis rekrutieren. Im Volksmunde werden
gie aber nach wie vorher ,Turcos® bleiben.

‘Die Zahl der Bataillone der leichten Infanterie
Afrikas — augenblicklich 5 — kann variiren.
Der Kriegsminister bestimmte bislang die Zahl
der Kompagnien, je nach dem Dienstbediirfnis;
der neue Gesetzentwurf sieht 6 Kompagnien pro
Bataillon vor, lasst indes dem Kriegsminister die
Befugnis, die Zahl der Bataillone zu erhdhen.

Die ,groupes d’artillerie d’Afrique*
sollen zusammengesetzt werden aus einer Batterie
Fussartillerie, einer Batterie reitender Artillerie
und 2 Batterien der Gebirgsartillerie, und erhal-
ten einen Effektivstand ~on einem ,chef d’esca-
dron* als Kommandanten, 19 Offizieren, 723
Unteroffizieren und Soldaten und 440 Pferde oder
Maultiere. .

Diese Neuformation wiirde den grossen Vorteil
haben, dass die Regimenter — meistens aus
Paris — welche gegenwirtig die Artillerie in
Algier alimentieren, die Divisionsbatterien der
Ostgrenze, von Commercy, Saint-Mihiel und den
Vogesen, liefern kénnten.

Die Formation der beiden Regimenter Gebirgs-
artillerie — welche den alpinen Gruppen und
Corsica die Batterien liefern sollen — werden
einen geringeren Effektivstand als die der Feldre-
gimenter haben. Statt 1360 Kopfe (Offiziere
und Mannschaft) werden sie nur 999, davon 39
Offiziere, mit 64 Pferden und 516 Maultieren
erhalten.

Das Geniebataillon Afrikas (bataillon du
génie d’Afrique) soll formiert werden aus 4 Kom-
pagnien, zusammengesetzt aus Sapeur-, Mineur-,
Telegraphenpersonal und Fahrern, und ein Cadre
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von Depotkompagnien. Es wird kommandiert
von einem Bataillonschef und einen Effektivstand
von 20 Offizieren, 1100 Unteroffizieren und Sol-
daten und 447 Pferde haben.

Die fiir Algier und Tunis vorgesehenen 4 neuen -
Escadrons des Train lassen die gegenwartig be-
stehenden 20 Escadrons fiir die Armee von Paris
intakt. Jede dieser Escadrons soll einen Stand
von 15 Offizieren und 797 Unteroffizieren und
Soldaten, 123 Sattelpferde, 324 Zugpferde und
444 Manltiere erhalten. ‘

Dag ist in grossen Ziigen die projektierte Zu-
sammensetzung der neuen Truppenkorper, welche
vor allem die Truppen in Algier und Tunis -un-
abhingig von der Armee Frankreichs machen
werden und diese in ihrer urspriinglichen For-
mation intakt lassen. Da der Blick der franzo-
gischen Heeresleitung unausgesetzt auf die Ost-
grenze gerichtet ist, so sollen die in Algier und
Tunis disponibel werdenden Specialtruppen jene
an den Vogesen verstirken — selbstverstandlich -
nur zu defensiven Zwecken.

- Auch die Kommandanten der Grenz-Armee-
Korps verlangen dringend die Verstirkung des
Effektivstandes ihrer Infanterie. Seit der Bil~
dung von 18 vierten Bataillonen haben die als Be-
satzungstruppen den Divisionen zugeteilten Re-
gional-Regimenter ihren stets prisent gehaltenen
Effektivstand von 165 Mann pro Kompagnie
verloren. — Finde gegenwartig eine Mobilisie-
rung statt, so wire man genotigt, zwei franzd-
sische Kompagnien einer. deutschen, 180 Mann
starken, Kompagnie der beiden in Elsass-Loth-

ringen stationierten Armeekorps entgegenzustellen.
(Fortsetzung folgt.)

Die Gefechtsvorschriften der russischen Armee.
Mit 6 Beilagen. Berlin 1892, Verlag von
R. Eisenschmidt. Im Geschiftshause des
Offiziersvereins. Preis Fr. 4. 70.

Der ungenannte, wahrscheinlich dem deutschen
Generalstab oder Kriegsministerium angehdrende
Verfasser hat sich die verdienstliche Mihe ge- .-
geben, die russischen Gefechtsvorschriften ins
Deutsche zu ubersetzen, mit Ergénzungen zu
versehen und mit den deutschen zu vergleichen.

Diese ,Instruktionen® sind auch fiir uns um
so interessanter als wir ein nagelneues Regle-
ment haben und néchstens noch ein dazu ge-
horiges taktisches Lehrbuch erhalten sollen.
Ungefahr in der gleichen Weise 'wie diese russi-
schen Instruktionen fiir die Gefechtsthitig-
keiten der verschiedenen Waffen, stellen wir
uns vor, wird auch unsere offizielle Gefechts-
lehre lauten miissen, sie darf sich dieselben
in vielen Stiicken sehr wohl zum Muster
nehmen. Art. 1 einer solchen russischen ,In-
struktion® sagt z. B.: ,Zweck der vorliegenden



	Neues von der französischen Armee

